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Kein Ruhmesblatt politischer Entscheidung
Zum Hamburger Bumerang-Gesetz

Das fortschrittlichste Ge
setz in der Bundesre

publik! So haben die politi
schen Väter des Hamburger 
Universitätsgesetzes im vor
aus sich selbst gelobt. Den 
iVlaßstab des Fortschritts 
sieht man offenbar in dem 
Ausmaß der Mitbestimmung 
für die „unteren Ränge“: die 
Studenten, Assistenten und 
nicht-wissenschaftlichen Mit
arbeiter. Diese drei Gruppen 
erhielten dominierenden Ein
fluß in den Selbstverwaltungs
gremien eingeräumt: im Aka
demischen Senat 43,5% , im 
Konzil 54,5 % . In den Fach
bereichsräten entfallen auf je 
2 Professoren und 1 Dozen
ten 1 Student und 1 Assi
stent, in den Institutsräten auf 
je 3 Professoren und 1 Do
zenten 1 Student und 1 Assi
stent. Hinzu treten in beiden 
Fällen 2 Vertreter der nicht- 
wissenschaftlichen Mitarbei
ter. Die Idee, auch die Nlcht- 
Wissenschaftler an der wis
senschaftlichen Selbstverv/al- 
tung zu beteiligen, mag vie
len Politikern geradezu als 
das Ei des Kolumbus er
schienen sein. Man kann In 
diesem Lösungsversuch aber 
wohl eher einen Schildbür
gerstreich erblicken.
Die Grundtendenz ist klar 
und läßt sich auf eine knappe 
Formel bringen: Die Exper- 
tokratie soll durch den De
mokratismus beseitigt wer
den. Als ob der politisch 
Lahme durch den fachlich 
Blinden ersetzt oder in sei
nen Funktionen kontrolliert 
werden könnte.
Wer in den letzten IV 2 Jah
ren die Entstehung dieses 
Gesetzes miterlebt hat, den 
kann das Ergebnis nicht er

staunen. Wo schon so gut 
wie alles in der Vorbereitung 
versagte, konnte die politi
sche Entscheidung kaum bes
ser ausfallen. Die Begleit
musik, die der Terror der 
Studenten lieferte, schuf kei
ne Atmosphäre, die einem 
ausgewogenen Werk förder
lich sein konnte. Die Uni
versitätsführung zeigte sich 
unfähig, eine eigene klare 
Konzeption aufzustellen und 
durchzuhalten. Das Verfah
ren, in der Bürgerschaft öf
fentliche Hearings abzuhal
ten, war für jede sachliche Klä
rung ungeeignet, Professo
ren, die nicht gewohnt sind, 
zum Fenster hinaus zu re
den, können selbst dann kei
ne gute Figur machen, wenn 
sie etwas zu sagen gehabt 
hätten. Der unmittelbare Ein
fluß von Studenten und Assi
stenten über die politischen 
Kanäle war sehr viel stärker 
als der aller anderen Grup
pen; und mit dem Schlagwort 
„die Herrschaft von irgend 
jemandem (in diesem Falle 
der Ordinarien) zu brechen“, 
hatten sie um so mehr das 
Ohr der Abgeordneten, je 
weniger diese etwas von der 
Sache verstanden. Den Assi
stentenverbänden gelang so
gar noch in letzter Minute, 
eine klare Trennung zwischen 
Assistentenschaft und Dozen
tenschaft zu verhindern, was 
dem Hamburger Staat auch 
finanziell teuer zu stehen 
kommen wird.

So mußte ein Gesetz gelin
gen, das man mit Fug und 
Recht als das fortschrittlich
ste ideologische Machwerk 
in der Bundesrepublik be
zeichnen kann; wobei Ideolo
gie hier schlicht mit Lebens

lüge zu übersetzen ist. Dem 
entsprach nur, daß sich einer 
der maßgeblich Beteiligten 
zur Behauptung verstieg, die 
Kritik, welche dem Gesetz 
von allen Betroffenen zuteil 
würde, wäre der beste Be
weis für seine Qualität. Eine 
solche Argumentation macht 
noch einmal den Geist deut
lich, der bei diesem Gesetz 
Pate gestanden hat. — Zö
gernd gestand man allerdings 
ein, daß man zu dem Wichtig
sten noch nicht gekommen 
war, nämlich zur Studienre
form.

In der Tat, man hat das 
Pferd beim Schwänze aufge- 
zäumt. Was unsere Gesell
schaft dringend braucht, sind 
bessere Entscheidungshilfen 
der Wissenschaft und einen 
fachlich zweckgerecht aus
gebildeten Führungsnach
wuchs, nicht zuletzt für die 
politischen Gremien selbst, 
damit ihnen in Zukunft sach
gerechte Entscheidungen 
möglich werden, einen Nach
wuchs, der vor allem zwi
schen Ideologie und Wirklich
keit zu unterscheiden weiß. 
Statt dessen hat man die 
Tore der Universität jungen 
Ideologen geöffnet, die ihre 
mangelnde Leistungsbereit
schaft hinter ihrer angebli
chen Verpflichtung, für alles 
verantwortlich zu sein, ver
stecken möchten. So ist das 
„fortschrittlichste“ Gesetz der 
Bundesrepublik ein Bume
rang, der an der Universität 
erhebliche Zerstörungen an- 
richten wird, um dann an die 
Köpfe der Politiker zurückzu
fliegen. Glaubt man, so die 
Unterlassungssünden derVer- 
gangenheit sühnen zu kön
nen? Peter Petersen
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